
287.

Künftlichc

Beleuchtung.

288.

Gas—

beleuchtung.

289,

Petroleum-

Beleuchtung.

314

Das Gefammtbedürfnifs an Trink— und \/Virthfchaftswaffer ift gemäfs der in
Art. 241 (S. 259) angezogenen »Grundfätze etc.« auf ca. 1001 für den Tag und den
Kopf der auf der gefammten Grundfläche des Gefängniffes wohnenden Bevölkerung
zu bemeffen. Bei einem Zellengefängnifs für 500 Köpfe if’t hiernach, einfchl. der
Beamten, eine tägliche \Naffermenge von 70 cbm erforderlich.

Während der Dunkelheit if’c eine künftliche Beleuchtung der Gefängnifszellen,
der Arbeitsräume, der Corridore etc. nothwendig. Indefs läfft man in den Einzel-
zellen in der Regel nur bis zu einer verhältnifsmäfsig frühen Abendftunde (z.B. bis
7 Uhr) die Flammen brennen und bringt oberhalb der Thüren fog. Leuchtöffnungen,

d. h. kleine vergitterte Fenfter von 0,4 qm
Fig' 29°“ Fläche, mit nach innen abgefchräg-

ten Laibungen, an, durch welche eine

fchwache, aber ausreichende Erhellung

der Zellen mittels der während der Nacht

im Corridor brennenden Flammen erzielt

wird (fiehe Fig. 290 und die Tafel bei

Leuchtöfl‘nung302). S. 263). Diefe Oeffnungen können auch

mit zur Lüftung benutzt werden.
Die künftliche Beleuchtung wird, insbefondere in gröfseren Gefängniffen, am

zweckmäfsigf’ten mit Gas bewerkf’telligt, und es bietet diefe Beleuchtungsart bei
einiger Vorficht weit weniger Gefahren, als die Verwendung von Petroleum.

Zu beachten ift hierbei, dafs nicht nur jede Zellenreihe, fondern auch jede
einzelne Zelle ihren befonderen Verfchlufs, und zwar aufserhalb der Zellen, hat, fo
dafs dem Gefangenen das Licht zu einer befiimmten Zeit entzogen werden kann,
ohne dafs die Zelle betreten werden mufs.

Hinfichtlich der gleichzeitigen Entzündung des Gafes mit dem Oeffnen der
Hähne empfiehlt fich die Verwendung einer galvanifchen Batterie und befonders
conf’truirter Brenner, durch welche bei gleichzeitigem Entftrömen des Gafes und des
elektrifchen Stromes ein dünner Platinafchwamm glühend und in Folge deffen das
Gas entzündet wird. Mit dem Oeffnen des Hahnes vor jeder Zelle tritt hierbei
fofort auch die Entzündung des Gafes ein, ohne Zuthun des Gefangenen und ohne
dafs Jemand die Zelle zu betreten braucht.

Wo Unterfuchungs-Gefängniffe beleuchtet und Mifsbräuche verhütet werden
follen, empfiehlt {ich die Anwendung gufseiferner Beleuchtungskaften, welche gegen
die Zelle hin mit 8mm dickem gegoffenem Glafe abgefchloffen find und in denen fich
fowohl ein nach vorbefchriebener Art confiruirter Brenner, welcher von aufsen mittels
einfacher Oeffnung des Hahnes entzündet werden kann, als auch ein nach aufsen
führendes Dunft-Abzugsrohr befindet. Die noch in Art. 309 vorzuführende Einrichtung
einer Haftzelle im Gerichtsgefängnifs zu Stuttgart zeigt einen folchen Beleuchtungskaften.

Dafs in gröfseren Gefängniffen insbefondere die Gänge und der Mittelraum,
in welchem [ich die vor den Zellen hinführenden Galerien befinden, die ganze Nacht
hindurch hinlänglich beleuchtet fein müffen, ift felbftverf’cändlich, eben fo die Ein—
richtung von Controle-Uhren am Ende eines jeden Gefängnifsflügels, um auch
während der Nacht eine geficherte Ueberwachung zu ermöglichen.

Wenn Gasbeleuchtung zu theuer if‘c, fo verwendet man wohl auch nur Petroleum-
Lampen. Gas ift vorzuziehen, wenn 25 cbm davon höchftens das. IP'2-fache des orts-
üblichen Preifes von 100kg Kohle koften, fonf’t Petroleum.

 

      

 


